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1. Was meint „Datenschutz“?

2. Wann ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
durchzuführen (Art. 35 DSGVO)?

3. Wie ist eine Schwellwert-Analyse für eine DSFA durchzuführen 
(Art. 24 DSGVO)? 

4. Wie lässt sich eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchführen (DSFA-Framework, V3.0)?

5. Wie lassen sich Datenschutz-Schutzmaßnahmen zur 
Verringerung von Risiken bestmmen (Standard-
Datenschutzmodell (SDM), V1.0)?

6. Referenzen

Agenda
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Was meint
„Datenschutz“?

• Datenschutz ist nicht mit Datenschutzrecht gleichzusetzen!
Denn das Datenschutzrecht reagiert auf einen strukturellen Konfikt. Nur: Worin 
genau besteht dieser strukturelle Konfikt?

• Datenschutz ist nicht mit der IT-Sicherheit gleichzusetzen!
Ein technisch sicheres System kann vollkommen unrechtmäßig betrieben werden, es 
ist deshalb mit Konfikten zw. Datenschutz und IT-Sicherheit zu rechnen, 
grundrechtlich führt Datenschutz. Datenschutz gilt Betrofenen, nicht Organisatonen. 

• Datenschutz gründet nicht im individuellen Bedürfnis nach Privatheit.
Konzepte wie “Selbstbestmmung”, “Privatautonomie”, „individuelle Grundrechte“ 
sind in modernen Gesellschafen funktonale Voraussetzungen für deren 
Funktonieren.
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Der Objektbereich
des Datenschutzes

Datenschutz beobachtet, beurteilt und gestaltet die asymmetrischen 
Machtbeziehungen zwischen Organisatonen und Personen... aus der 
Perspektve des Risikonehmers “Person” und dem Risikogeber “Organisaton”.
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Verhältnis
IT-Sicherheit – Datenschutz

IT-Sicherheit unterstellt methodisch: 
Jede Person kann ein Angreifer sein!

Was unterstellt Datenschutz methodisch?

Datenschutz unterstellt methodisch: 
Jede Organisaton ist ein Angreifer!

(Für Kryptologen: Bob insbesondere ist der Angreifer!)



7

www.datenschutzzentrum.de

16.04.2018, Weimar, M. Rost: Datenschutz-Folgenabschätzung mit SDM

DER datenschutzrechtliche Grundsatz
des kontnentaleuropäischen 

Datenschutzrechts lautet:

Organisatonen dürfen keine personen- 
bezogenen Daten verarbeiten PUNKT
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Die zentralen
Regelungsstrategie der DSGVO

„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“
Artkel 6 DSGVO

Organisatonen dürfen keine personenbezogenen Daten erheben, 
verarbeiten und nutzen, es sei denn, dass 

● ein Gesetz die Verarbeitung regelt, was insbesondere für den 
öfentlichen Bereich gilt oder wenn 

● eine Einwilligung vorliegt, was für den privaten Bereich zentral ist und 
insbesondere an die Bestmmung eines legitmen Zwecks, der 
Freiwilligkeit der Erteilung und an umfassende Auskünfe an 
Empfänger und deren verarbeitungsmotve geknüpf ist.
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Gruidgesetznn Artiel 1  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
ist zu achten und zu schützen.
Artiel 8 
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der 
sie betrefenden personenbezogenen Daten. 
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und 
Glauben für festgelegte Zwecke und mit 
Einwilligung der betrofenen Person oder auf 
einer sonstgen gesetzlich geregelten 
legitmen Grundlage verarbeitet werden. 
Jede Person hat das Recht, Auskunf über die 
sie betrefenden erhobenen Daten zu 
erhalten und die Berichtgung der Daten zu 
erwirken. 
(3) Die Einhaltung dieser Vorschrifen wird 
von einer unabhängigen Stelle überwacht.

Artiel 1
(1) Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpfich-
tung aller staatlichen Gewalt.
Artiel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die 
freie Entaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sitengesetz verstößt.

EU-Gruidrechte-Charta

Grundrecht
auf
Datenschutz

Verbot mit
Erlaubnis-
vorbehalt

Datenschutz-
kontrolle

Zentrale Vorgaben
für das Datenschutzrecht durch EU-Charta seit 2010
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Risiken im
Datenschutz

• Das spezifsche operatve Datenschutz-Risiko besteht darin, dass die 
“Intensität der Beeinträchtgungen für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen” (deutsch: “Grundrechtseingrif”) durch  Organisatonen nicht auf 
ein zumindest ausreichendes Maß verringert wird. 

Dieses Risiko besteht auch dann weiter fort, wenn ein Verfahren vollkommen 
rechtskonform und mit allen Maßnahmen der Informatonssicherheit abgesichert 
betrieben wird.

• Das spezifsche Risiko der Informatons- oder IT-Sicherheit besteht darin, 
dass Unbefugte auf personenbezogene Daten zugreifen und diese löschen 
oder verändern können.
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1. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) bzw. ein Data-Protecton-Impact-Assessment 
(DPIA) ist für eine Verarbeitung durchzuführen bei:
1. „hohem Risiko“, und wenn eine Verarbeitung auf der Muss-Liste der Aufsichtsbehörden steht;
2. Scoring, Profling, automatsiertem Einzelentscheid, Videoüberwachung öfentlichen Raums;
3. besonders schutzwürdigen Daten (z.B. nach Art. 9 DSGVO) 

2. Bestandteile einer DSFA: 
1. Beschreibung des Verfahrens, der Zwecke, der berechtgten Interessen sowie eine Bewertung 

der Notwendigkeit der DV, der Verhältnismäßigkeit und der Risiken für Betrofene; 
2. Beschreibung der geplanten Schutzmaßnahmen inkl. Nachweis über deren Wirksamkeit;
3. Extern auditerte Verfahren und Audits 
4. Standpunkte der Betrofenen;

3. Der/die Datenschutzbeaufragte ist nicht verantwortlich, auch keine abschließende Beurteilung
4. Der Verantwortliche muss am Ende den Betrieb des Verfahrens prüfen.

Datenschutz-
Folgenabschätzung (Art. 35 / EG 84, 89-93 DSGVO)



13

www.datenschutzzentrum.de

16.04.2018, Weimar, M. Rost: Datenschutz-Folgenabschätzung mit SDM

Objekt zur Durchführung
einer Datenschutz-Folgenabschätzung ist eine “Verarbeitung” (durch eine Organisaton)

• das Erheben, 

• das Erfassen, 

• die Organisaton, 

• das Ordnen, 

• die Speicherung, 

• die Anpassung oder Veränderung, 

• das Auslesen, 

• das Abfragen, 

• die Verwendung, 

• die Ofenlegung durch Übermitlung, 

• Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, 

• den Abgleich oder die Verknüpfung, 

• die Einschränkung, 

• das Löschen oder die Vernichtung; (….)”

Art. 4, Abs. 2, DSGVO:  “Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatsierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
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Verarbeitung

Eine Verarbeitung... 
• ist eine Aktvität einer Organisaton;
• hat einen Verantwortlichen;
• wird bestmmt durch einen Zweck (oder mehrere kompatble Zwecke);

– Zwecksetzung (Ist die Verarbeitung legiti?)
– Zweckbeschreibung oder Zweckdefniton (Ist die Verarbeitung legal?)
– Zwecktrennung (Wo liegt bei der Verarbeitung der operatie  urzschluss?)
– Zweckbindung (Ist die Zb ii Verfahren horizontal ii Fachierfahren, 
iertial über alle IT-Ebenen und Prozesse hinweg sichergestellt?)

• ist in der Regel als Sachbearbeitung mit den Komponenten Daten, IT-Systemen 
und Prozessen implementert.
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● Art. 5: „Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten“

● Art. 9: „Verarbeitung besonderer  ategorien 
personenbezogener Daten“

● Art. 12-23: „Rechte der Betrofenen“
● Art. 24: „Verantwortung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Risiiobestiiung“
● Art. 25: „Datenschutz durch Technikgestaltung und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen“
● Art. 32: „Sicherheit personenbezogener Daten“
● Art. 35: „Datenschutz-Folgenabschätzung“
● Art. 36: „vorherige Konsultaton“

Operatve Prüfgrößen
der DSGVO für Risikobestmmungen
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DSFA, Art. 35 DSGVO
Abs. 10: Durchführung DSFA ist bereits im Rahmen einer Gesetzgebung möglich

„(10) Falls die Verarbeitung geiäß Artiel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e 
auf einer Rechtsgrundlage ii Unionsrecht oder ii Recht des 
Mitgliedstaats, dei der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese 
Rechtsiorschrifen den ionireten Verarbeitungsiorgang oder 
die ionireten Verarbeitungsiorgänge regeln und bereits ii Rahien 
der allgeieinen Folgenabschätzung ii Zusaiienhang iit dei 
Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dei Eriessen 
der Mitgliedstaaten erforderlich ist, ior den betrefenden 
Verarbeitungstätgieiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen.“
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Datenschutz-Risiko
Komponenten der Risikoformel aus Art. 24 DSGVO

„(1) Der Verantwortliche setzt 
unter Berücksichtgung der 
Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen 
Eintritswahrscheinlichieit und 
Schwere der Risiien für die 
Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen 
geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen 
um, um sicherzustellen und 
den Nachweis dafür erbringen 
zu können, dass die 
Verarbeitung gemäß dieser 
Verordnung erfolgt.“

Verfahrenseigenschafen → wann besteht hohes Risiko?
● Art → wenn Daten sensibel, IT-Systeme unsicher, 

Prozesse undefniert sind
● Umfang → wenn massenhafe Betrofenheit besteht
● Umstände → wenn sensible Kontexte (Abhängigkeiten)
● Zwecke  → wenn Verfahren keine hinreichende legitme 

 Zwecksetzung/ praktkable Zweckbindung aufweisen

Risikoformel der DSGVO für Rechte und Freiheiten:
Eintritswahrscheinlichkeit x Schwere des Schadens = Risiko

● Eintritswahrscheinlichkeit → 100%
● Schwere des Schadens → Grundrechtseingrif
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„Schädei“
gemäßnArt.n24nDSGVO

Schäden durch unzulängliche Verfahrensgestaltung und 
unzulängliche Absicherungen der IT nach der Formel: Risiio 
= Eintritswahrscheinlichieit x Schwere des SchadensErwägungsgrund 75 DSGVO zu „Schäden“:

● Diskriminierung,
● Identtätsdiebstahl oder -betrug,
● fnanzieller Verlust,
● Rufschädigung,
● wirtschafliche oder gesellschafliche 

Nachteile,
● Erschwerung der Rechtsausübung und 

Verhinderung der Kontrolle durch 
betrofene Personen.
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„(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunf, politsche Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschafszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 
Verarbeitung von genetschen Daten, biometrischen Daten zur 
eindeutgen Identfzierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der 
sexuellen Orienterung einer natürlichen Person ist untersagt.“

Art. 9
„Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten“
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Kriterien für
DSFA gem. WP248 der Art. 29 Gruppe

(a) Vertrauliche oder höchst persönliche Daten  

(b) Daten zu schutzbedürfigen Betrofenen (Kinder, Kranke, Gefange...)

(c) Datenverarbeitung in großem Umfang

(d) Systematsche Überwachung 

(e) Innovatve Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder 
organisatorischer Lösungen 

(f) Bewerten oder Einstufen (Scoring) 

(g) Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen (Verschneiden)

(h) Automatsierte Entscheidungsfndung mit Rechtswirkung oder ähnlich 
bedeutsamer Wirkung 

(i) Betrofene werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 
Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert

„Guidelines on Data 
Protecton Impact 
Assessment (DPIA) and 
determining whether 
processing is “likely 
to result in a high risk” for 
the purposes of 
Regulaton 2016/679“ – 
4.10.2017
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● Der Entwurf der Muss-Liste der deutschen Datenschutz-Aufsichtsinstanzen umfasst aktuell 
5 Kriterien pro erfasster Verarbeitung:

1.Allgemeine Bezeichnung der Verarbeitungstätgkeit (z.B. „Scoring durch Ausiunfeien, 
Banien oder Versicherungen“)

2.Beispiel („Eine Bani führt Scoring durch, ui die Höhe des Zinssatzes bei einei 
 reditiertrag für Baniiunden zu bestiien.“)

3.Ausweis der Kriterien des WP248-Papers  der Art. 29-Gruppe*
4.Ausweis zusätzlicher Kriterien aus dem deutschen Aufsichtsbereich
5.Bereich: öfentlich / privat

● Ein Entwurf für die Verwaltung der Muss-Liste im Normalbetrieb (bspw. mit Regelungen für 
Eintragenlassen/ Austragenlassen, Versionierung der Muss-Liste, Publikatonsort, 
Publikatonsformats) liegt vor.

● Unklar ist, ob die Muss-Liste von zuständiger Aufsichtsbehörde, deutschlandweit oder EU-
weit publiziert werden wird.

Status der Muss-Liste 
Art. 35, Abs. 4 DSGVO

*„Guidelines on Data Protecton Impact 
Assessment  (DPIA) and determining 
whether processing is “likely to result in 
a high risk” for the purposes of 
Regulaton 2016/679“ – 4.10.2017
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DSFA durchführen
Whitepaper-Framework, V3.0

Quelle: 
Forum Privatheit: Whitepaper 
Datenschutz-Folgenabschätzung, V3.0

Autoren:
- Fraunhofer ISI, Karlsruhe
- Insttut Wirtschafsrecht, Uni Kassel
- DS-Aufsichtsbehörde: ULD, Kiel
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Standard-Datenschutzmodell (SDM)
• Vermitelt Recht und Technik und benennt Schutzmaßnahmen.

• Normatve Verankerung in der DSGVO. 

• Die deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden haben 2016/11 die SDM-
Methodik festgelegt.

• Kernteam umfasst ca. 8 Personen aus verschiedenen Aufsichtsbehörden als 
Unterarbeitsgruppe (UAGSDM) des Arbeitskreis-Technik der DSB-Konferenz. 

• Betriebskonzept:
● Bausteine werden nur durch DS-Aufsichtsbehörden erstellt
● Qualitätsmanagemente durch Reviews innerhalb UAGSDM und AK-Technik

• Handbuch ist auf den Webseiten der deutschen Datenschutzaufsichts-
behörden publiziert, am 25.4. steht die V1.1 zur Abstmmung.

• Methodische Anlehnung an Grundschutz, IT-Grundschutz des BSI verweist 
im DS-Baustein CON2 auf das SDM (SDM ersetzt Datenschutzbaustein M1.5)

• Kap. 7 des Handbuchs listet generische Maßnahmen auf. 

• Sachsen, Mecklenburg-V., Hessen, Schleswig-H., Evangelische Kirche 
Deutschland werden Bausteinekatalog in Eigenregie ab Juni 2018 
publizieren.

Heise-Online: 11. Noieiber 2016
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IT-Grundschutz und SDM

Quelle: htps://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/CON/CON_2_Datenschutz.html

„Das Standard-Datenschutzmodell (SDM) bietet eine 
Methode, um diese geforderte Umsetzung von  
Datenschutzvorschrifen auf der Grundlage von sieben 
Schutzzielen bzw. Gewährleistungzielen systematsch 
überwachen zu können.“

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/


28

www.datenschutzzentrum.de

16.04.2018, Weimar, M. Rost: Datenschutz-Folgenabschätzung mit SDM

Quelle: htps://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/CON/CON_2_Datenschutz.html

2.2 Risiken bei Festlegung eines zu niedrigen
Schutzbedarfs

Das Standard-Datenschutzmodell hat 
daher die folgenden Ansprüche:

IT-Grundschutz
“CON.2: Datenschutz”
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AufaundesnModells

SDM-Kompoieiten1:

“Gewährleistuigsziele”
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Verfügbarkeit Vertraulichkeit

Integrität 

Intervenierbarkeit  Transparenz

Nichtverkettung
+ Datenminimierung

Systematk
der elementaren Gewährleistungsziele des SDM

Rost, Martin / Pfitzmann, Andreas, 2009: 
Datenschutz-Schutzziele - revisited; 
in: DuD - Datenschutz und Datensicherheit, 
33. Jahrgang, Heft 6, Juli 2009: 353-358
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Verfügbarkeit

Art.n5nAbs.n1n„PersoieibezogeienDateinmüssei“

(a)n„...niineiiernfürndienPersoiniachvollziehbareinWeisenverarbeitetn
werdein...n(Transparenz).“
(b)n„...nfürnfestgelegteneiideutgenuidnlegitmenZweckenerhobein
werdein...n(Zweckbindung).“
(c)n„...naufndasnfürndienZweckendernVerarbeituigniotweidigenMaßn
beschräiktnseiin(Datenminimierung).“
(d)n„...ndamitnpersoieibezogeienDatei,ndienimnHiiblicknaufndien
ZweckendernVerarbeituignuirichtgnsiid,nn...nunverzüglich gelöscht 
oder berichtgtnwerdei.“
(f)n„...nSchutz vor Verlustn...nIntegrität und Vertraulichkeit“.

Transparenz

Nichtverketung

Datenminimierung

Intervenierbarkeit

Integrität
Vertraulichkeit

Art. 5 der DSGVO
und die Gewährleistungsziele des SDM
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aus: SDM-Handbuch, V1.0, S. 27aus: SDM-Handbuch, V1.0, S. 24

Mapping
Artkel und Erwägungsgründe der DSGVO und Gewährleistungsziele
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Transparenz
6. Baustein „Spezifkaton“
7. Baustein „Dokumentaton“
8. Baustein „Protokollierung"
9. Baustein „Auskunf“

Nichtverketbarkeit
10. Baustein „Anonymisierung & 
       Pseudonymisierung“ 
11. Baustein „Trennung“
12. Baustein „Rollen und Berechtgungen“

Interventon
13. Baustein „Berichtgung“
14. Baustein „Löschen“
15. Baustein „Sperren“
16. Baustein „Single Point of Contact (SPoC)“

SDM-Bausteine
für Schutzmaßnahmen zur Umsetzung der Gewährleistungsziele

Verfügbarkeit
1. Baustein „Aufewahrung“
2. Baustein „Datensicherung 
    und -wiederherstellung“ 

Integrität
3. Baustein „Ticketsystem und 
    Administratons-Platorm“
4. Baustein „Aspekte eines 
    Datenschutzkonzeptes“

Vertraulichkeit
5. Entwurf liegt vor, wird aber 
    noch zurückgehalten
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SDM-Kompoieiten2:

“Schutzbedarfsabstufuig”n
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Schutzbedarf
aus der Betrofenenperspektve formuliert

● Norialer Schutzbedarf besteht für ein Verfahren allein 
deshalb, weil im Verfahren personenbezogene Daten 
verarbeitet werden;

● Hoher Schutzbedarf besteht wenn ein hohes 
datenschutzrechtliches Risiko festgestellt wird;

● Sehr hoher Schutzbedarf  für ein personenbezogenes 
Verfahren besteht dann, wenn ein sehr hohes Risiko für 
betrofene Personen mit Gefahr für Leib und Leben droht.
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SDM-Kompoieiten3:

Verarbeituigsbestaidteile
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Ein personenbezogenes Verfahren besteht aus drei zu 
betrachtenden Komponenten:

• Daten (und Datenformaten)

• IT-Systemen (und Schnitstellen)

• Prozessen (und adressierbaren Rollen)

Verfahrens-
komponenten
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SDMn

DasngesamtenModell
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Datenschutz-
Management

mit SDM

Planen

Prüfen

Grafk: M. Rost (ULD)
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Standardablauf
einer Datenschutzprüfung, Geltungsanspruch des SDM

Grafk: M. Rost (ULD)
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DSFA-Framework

1. Vorbereitung (Plan)

2. Durchführung (Do)

3. Umsetzung (Act)

4. Überprüfung (Checi)
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DSFA-Framework
Phase 1: Vorbereitung

● Das DS-Management, der/die DSB, der/die Verantwortliche stößt DSFA an
● Prüfgegenstand ist eine Datenverarbeitung (Verarbeitung):

Zweckbestmmt, Daten, IT-Systeme, Prozesse, Funktonsrollen
● 1.1 Feststellung der Relevanzschwelle

Muss-Liste der Aufsichtsbehörden, Bestmmen der Beeinträchtung und 
Abschätzen der Risiken

● 1.3 Beschreibung des ToE und die Zwecke der Datenverarbeitung 
● 1.4 Identfkaton der beteiligten Akteure und betrofenen Personen
● 1.5 Identfkaton der Rechtsgrundlagen
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Mangel an Verfügbarkeit

Art.n5nAbs.n1n„PersoieibezogeienDateinmüssei“

(a)n„...niineiiernfürndienPersoiniachvollziehbareinWeisen
verarbeitetnwerdein...n(Transparenz).“
(b)n„...nfürnfestgelegteneiideutgenuidnlegitmenZwecken
erhobeinwerdein...n(Zweckbindung).“
(c)n„...naufndasnfürndienZweckendernVerarbeituign
iotweidigenMaßnbeschräiktnseiin(Datenminimierung).“
(d)n„...ndamitnpersoieibezogeienDatei,ndienimnHiiblickn
aufndienZweckendernVerarbeituignuirichtgnsiid,nn...n
unverzüglich gelöscht oder berichtgtnwerdei.“
(f)n„...nSchutz vor Verlustn...nIntegrität und 
Vertraulichkeit“.

Intransparenz

Beliebige Verketung

Beliebige Datenfülle

Keine Intervenierbarkeit

Mangel an Integrität
Mangel an Vertraulichkeit

Datenschutz-Risiken

Strategie zur Gewinnung der Risikokriterien: Negaton  der Grundsätze aus Art. 5!

RISIKO  (für Betrofenee!)
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DSFA-Framework
Phase 2a: Durchführung

2.1 Bestmmen der Bewertungsmaßstäbe
SDM: Gewährleistungsziele

2.2 Bestmmen der  Angreifer
Ressourcen, Motve, Ziele

2.3 Bestmmen der Eingrifsintensität und
des Schutzbedarfs
SDM: normal, hoch, sehr hoch

2.4 Bewerten des Risikos
2.5. Bestmmen Schutzmaßnahmen

SDM: Maßnahmenkatalog
2.6 Dokumentaton Bewertungsergebnisse 
(inkl. Restrisikoanalyse)

 → DSFA-Bericht
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Angreifermodell
des Datenschutzes

● Der Hauptangreifer ist die das Verfahren nutzende Organisaton selbst.
● Darüber hinaus gibt es weitere typische Angreifer-Organisatonen auf 

Personen, die mitelbar agieren:
– Sicherheitsbehörden
– Leistungsverwaltung
– Bereitsteller von IT-(Infrastruktur)Diensten
– Bereitsteller kritscher Infrastrukturen (wie Energieversorger)
– Versicherungen und Banken
– Forschungsinsttute
– Krankenhäuser, Ärzte, Dienstleister
– insbesondere unentschiedene oder untätge 

Datenschutzaufsichtsbehörden
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Umsetzung
3.3 Implementeren Abhilfemaßnahmen

SDM-Bausteinekatalog
3.4 Test und Dokumentaton der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

SDM-Maßnahme: Durchführung von Datenschutz-Tests
3.5 Nachweis über Einhaltung DSGVO insges.

SDM-Maßnahme: Spezifkaton / Dokumentaton / Protokollierung
3.6 Freigabe der Verarbeitung

DSFA-Framework
Phasen 3: Umsetzung



48

www.datenschutzzentrum.de

16.04.2018, Weimar, M. Rost: Datenschutz-Folgenabschätzung mit SDM

DSFA-Framework
Phase 4: Überwachung

Überwachung
4.1 Kontnuierliche Überprüfung der DSFA

Typisches Projektmanagement
4.2 Überwachung der Risiken im DS-Managementsystem

Datenschutz-Managementsystem mit SDM
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Datenschutz-
Folgenabschätzung mit SDM

1. Vorbereitung (Plan)

2. Durchführung (Do)

3. Umsetzung (Act)

4. Überprüfung (Checi)
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Literaturhiiweise

DSK: Kurzpapier Nr. 10 – Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
(Entwurf vom 29.03.2018, Entwurf für DSK-Konferenz am 25.4.2018)

Forum Privatheit: Whitepaper Datenschutz-Folgenabschätzung, V3.0
htps://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/publikatonen-und-
downloads/veroefentlichungen-des-forums/themenpapiere-white-paper/Forum-
Privatheit-WP-DSFA-3-Aufage-2017-11-29.pdf

DSBK 2016: Handbuch zur SDM-Methodik, V1.0
htps://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Handbuch.pdf

SDM-Newsleter der UAGSDM:
htps://www.datenschutzzentrum.de/sdm/  
[Link unten: „Newsleter“]

Schulungen zum SDM:
regelmäßig bei der DSA: htps://www.datenschutzzentrum.de/akademie/

https://www.datenschutzzentrum.de/akademie/
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